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D
eutsche Wohnen“ – in Berlin ist der 
Name des Immobilienkonzerns vor 

allem ein Symbol für rücksichtslose Ge-
schäfte. Nun wurde bekannt, dass ein 
Beteiligungsunternehmen der Deut-
schen Wohnen SE, der Immobilieninve-
stor Quarterback aus Leipzig, einen 
Agrarbetrieb im brandenburgischen 
Elbe-Elster-Kreis kaufen will. Die Rö-
derland GmbH umfasst 2.500 ha be-
wirtschaftete Fläche sowie 900 Rinder 
und etliche Angestellte. Öffentlich 
wurde der Fall, weil auch ein Landwirt 
mitgeboten hatte. Tobias Lemm, Ge-
schäftsführer einer größeren Agrarge-
nossenschaft in der Uckermark, hatte 
ein Angebot von acht Millionen Euro 
für den Betrieb eingereicht und erklärt, 
mit seiner Familie in den Süden Bran-
denburgs ziehen zu wollen. Quarter-
back überbot den Landwirt jedoch um 
zwei Millionen Euro und konnte laut 
Medienberichten 27 der 30 Gesell-
schafter der Röderland-GmbH von sei-
nem Angebot überzeugen. Tobias 
Lemm ging an die Öffentlichkeit, die 
Presse griff den Fall auf. Eine Gruppe 
von Aktiven aus junger AbL, den AbL-
Verbänden Nordost und Mitteldeutsch-
land sowie der AbL-Bundes-Ebene 
nutzte den Röderland-Fall, um mit ei-
ner Aktion in Berlin vor dem Betriebs-
sitz des Investors Deutsche Wohnen die 
Öffentlichkeit beispielhaft auf die Pro-
blematik der schwerwiegenden Verzer-
rungen am Bodenmarkt aufmerksam 
zu machen. 

Hohe Bodenpreise

Zwar regelt das Grundstücksverkehrs-
gesetz (GrdStVG) von 1962 eindeutig, 
dass landwirtschaftliche Flächen immer 
vorrangig an Landwirtinnen und Land-
wirte verkauft werden müssen. Doch in 
der heutigen Zeit wird das GrdStVG 
leider an vielen Stellen ausgehebelt. Ei-
nerseits machen es die kurzen und häu-
fig intransparenten Ausschreibungen 
von Vorrangflächen nach GrdStVG 
Neueinsteigern und Existenzgründe-
rinnen fast unmöglich, sich auf diese 
Flächen zu bewerben. Andererseits 
können viele Landwirte die absurd ho-
hen Bodenpreise ohnehin nicht mehr 
zahlen, so dass bei Ausschreibungen 
von großen Flächen zu hohen Preisen 
kaum noch Landwirtinnen mitbieten 
können. Am gravierendsten aber ist, 
dass indirekte Landverkäufe durch den 
Kauf von Anteilen an landwirtschaft-
lichen Betrieben (so genannte Anteils-
käufe oder „Share Deals“) überhaupt 

Mit Agrarstrukturgesetzen Bauern und Bäuerinnen stärken
Aktuelle politische Ansätze zur Verhinderung von Investorenkäufen in der Landwirtschaft

nicht unter das GrdStVG fallen. Dabei 
ist es egal, ob ein Investor den Betrieb 
zu 30 Prozent, zu 50 Prozent oder zu 
100 Prozent kauft. Diese Verkäufe sind 
noch nicht einmal anzeigepflichtig, so 
dass es bis auf vereinzelte Studien kei-
nerlei Erkenntnisse darüber gibt, wie 
viel landwirtschaftliche Nutzfläche ei-
gentlich schon im Eigentum von Kon-
zernen ist. Gerade in Ostdeutschland 
ist Agrarland zum Spekulationsobjekt 
geworden, weil die durchschnittliche 
Flächengröße hier durch die Landkol-
lektivierung zu DDR-Zeiten besonders 
groß ist und die Flächen dadurch at-
traktiv als Anlagekapital sind. 

Zeit wird knapp

Der Fall der Röderland-GmbH unter-
streicht die Dringlichkeit, mit der die 
Landesregierungen handeln und Agrar-
strukturgesetze erlassen müssen. Seit 
Jahren arbeitet eine Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe daran, eine Grundlage für 
solche Gesetze zu erstellen. Thüringen, 
Brandenburg und Sachsen haben er-
klärt, in den jetzigen Legislaturperio-
den Agrarstrukturgesetze erarbeiten 
und beschließen zu wollen. In allen drei 
Bundesländern wird allerdings nächstes 
Jahr neu gewählt und die Zeit dadurch 
knapp. 
Immerhin hat als erstes Bundesland 
Thüringen am 14. März einen kon-
kreten Entwurf für ein Agrarstruktur-
gesetz veröffentlicht. Er sieht vor, in 

Gegenden mit besonders hohen Boden-
preisen die Schwelle für Preismiss-
brauch von 50 Prozent auf 20 Prozent 
zu senken. Das würde den Behörden 
erlauben, Landverkäufe mit zu hohen 
Bodenpreisen eher zu versagen und da-
durch die Preisspirale zu bremsen. 
Auch die Erweiterung des Vorkaufs-
rechts der Thüringer Landgesellschaft 
dahingehend, dass diese nun versagte 
Flächen zehn Jahre vorhalten kann, bis 
sich eine aufstockungsbedürftige Land-
wirtin gefunden hat, ist positiv zu be-
werten. Leider sind die Paragrafen zur 
Share-Deal-Regulierung völlig unzurei-
chend und werden in der jetzigen Form 
keinen Investor abhalten. 

Share-Deal-Begrenzung

Da ist Brandenburg einen Schritt wei-
ter. Offiziell hat das Landwirtschafts-
ministerium bisher nur ein Eckpunkte-
papier vorgestellt. Der Gesetzesentwurf 
wurde jedoch von einem regionalen 
landwirtschaftlichen Unternehmensver-
bund geleaked und ist deshalb vollstän-
dig bekannt. Share Deals sollen hier 
über eine Begrenzung der akzeptablen 
Flächenkonzentration stark einge-
dämmt werden. Dieser Ansatz wird 
auch von den Bodenexpertinnen und 
Juristen der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe als vielversprechend gesehen. 
Rechtlich betritt die Politik hier Neu-
land, da eine Regulierung von Landver-
käufen einen Eingriff in das Eigentums-

recht darstellt und verfassungsrechtlich 
gut begründet sein muss. Laut der gel-
tenden Rechtsgrundlage, dem GrdStVG, 
dürfen Landverkäufe nur versagt wer-
den, wenn durch sie „eine ungesunde 
Verteilung des Grund und Bodens“ 
entstehen würde. Hier setzt der Bran-
denburger Entwurf an und legt die 
Schwelle für eine „ungesunde Vertei-
lung“ bei 2.600 ha bewirtschafteter 
Fläche fest. Abgeleitet wird das aus ei-
ner Erfassung der Größenverteilung der 
Brandenburger Agrarbetriebe und ent-
spricht dem Durchschnittswert der 
oberen zehn Prozent der Betriebe. Grö-
ßer soll ein Betrieb in Brandenburg 
nicht mehr werden dürfen und mehr 
Landwirtschaftsfläche dürfte ein Inve-
stor in Zukunft nicht mehr besitzen, 
wenn er in Brandenburg Land erwer-
ben will. Im Fall der Röderland-GmbH 
hieße das, Quarterback könnte zwar 
diesen einen Betrieb kaufen, aber kei-
nen zweiten. Die Hoffnung ist, dass 
dadurch die Erschließung neuer Ge-
schäftsfelder im Agrarbereich für Inves-
toren zukünftig uninteressant wird. 
Wichtig ist jetzt vor allem, dass die Ge-
setzesentwürfe auch vor Ende der Le-
gislatur von den Landesparlamenten 
beschlossen werden. Dafür müssen wir 
weiter Druck machen, denn die Blo-
ckierer spielen auf Zeit.

Anne Neuber, Geschäftsführerin
AbL Mitteldeutschland
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